
Mrslmflener«ngblntts. Verlags »Fernsprecher: Nr. 2268.

Uo. 99 . Dienstag» den 19. Angust. 1902

Bekanntmachung.
Es wird ersucht , über den gegenwärtigen

Aufenthaltsort der Wittwe des Herrnschneiders
Friedrich Wilhelm Mathes , Louise,
geb . Berqhäuser , von Wiesbaden zu den
Acten B . X1163 Nachricht zu geben . F 266

Wiesbaden , den 11. August 1902.
König !. Amtsgericht Abth . 7.

Bekanntmachung.
Aus Grund der Bestimmung des § 11 der

Allerhöchsten Verordnung vom 20 . September 1867
über die Polizei -Verwaltung in den neu erworbenen
LandeStheilen ( Ges .- S . S . 1529 ) verordnen wir
wie folgt:

Schulpflichtige Kinder dürfen in öffentlichen
Wirthschaftslokalitätcn zum Aufseben der Kegel
oder zu sonstiger Bedienung der Gäbe nur nach
vorgängiger Erlaudniß der Ortsschulbehörde und
nur unter Einhaltung der Schranken der erlhcilten
Erlanbniß verwendet werden.

Außer diesem Falle darf schulpflichtigen , nicht
oon den Eltern . Vormündern oder Personen , welche
als deren Vertreter betrachtet werden können,
begleiteten Kindern der Aufenthalt in öffentlichen
Wirtbschaftslokalitäten nicht gestattet werden.

Geistige Getränke dürfen schulpflichtigen
Kindern , welche nicht von den Eltern oder Vertretern
derselben begleitet sind , in öffentlichen WirthschaftS-
lokalitäten nicht verabreicht werden.

Zuwiderhandelnde verfallen in Geldstrafe bis
zu dreißig Mark , an deren Stelle im Unvermögens-
fallc verhältnißmäßige Haft tritt . *

Wiesbaden , den 13. Januar 1879.
Königliche Regierung , gez . : von WUkMb.

„Wird hiermit veröffentlicht . "
Wiesbaden , den 6. Juni 1902.

Der Polizei -Präsident . K . Prinz von Ratibor.

Auszug
aus der Polizei -Verordnung , betreffend das Mclde-

wcsen vom 17 . Februar 1900.
§ 6. Durchreisende Fremde.

Durchreisende Fremde ( Badegäste , Reisende -c.),
welche in Privathänsern für Entgelt oder unent¬
geltlich Wohnung nehmen , sind binnen 24 Stunden
durch den Wohnungsgcber bei dem Büreau des
Polizeireviers an - bezw . abzumelden.

Gast - und Herberaswirtbe haben täglich bis
11 Uhr Vormittags alle während des vorher-
geoangenen Tages oder während der Nacht an-
yekommcnen bezw . abgereisten Fremden bei dem
Büreau der Polizei -Reviers an - bezw . abznnielde » .

Die Meldung der Fremden geschieht schriftlich
durch zwei Meldezettel , welche enthalten müssen:
Vor - und Zuname , Stand oder Gewerbe , Geburtr¬
und Wohnort und Nationalität de? Fremden.

Die Gast - und HerbergSwirtbe sind verpflichtet,
ein Fremdenbuch nach dem Muster 4 zu halten,
dasselbe einem jeden Fremden alsbald nach seiner An¬
kunft zur Eintraguna vorzulegen und ans die richtige
und vollständige Ausfüllung der Rubriken zu achten.

Vorstehender wird hiermit wiederholt zur
allgemeinen Kenntniß gebracht . *

Wiesbaden , den 6. Februar 1902.
Der Polizei -Präsident . St. Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung.
An Stelle der seitherigen Bestimmungen

über die Abgabe von Gas zum Privat-
gebrauche treten von setzt ab die nachstehenden
durch Magistratsbeschluß vom 26 . März d . I.
genehmigten neuredigirten Bestimmungen in Kraft,
war hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Wiesbaden , den 1. Mai 1902.
Die Verwaltung der Wasser -, GaS - u.

Elektr . -Werke.

Bestimmungen über die Abgabe
von Gas zum Privatgebrauche.

(Genehmigt durch Magistrats -Beschluß vom
26 . März 1902 ) .

§ 1. Allgemeines.
Dar Gaswerk der Stadt Wiesbaden verab¬

folgt Gar sowohl
zur Beleuchtung , als auch
zum Heizen und Kochen , oder
zum Maschinenbetrieb

anler der Bedingung , daß die nachstehenden Be¬
stimmungen nach erfolgter Anmeldung zum Gas¬
bezug ohne Weiteres in Kraft treten.

8 2 . Anmeldung zum GaSbezug.
Wird für einen der angegebenen Zwecke der

Bezug von Gas gewünscht , so ist ein dement¬
sprechender Gesuch bei der Verwaltung des Gas¬
werk » einzureichen , unter Benutzung des hierfür
von letzterer unentgeltlich zu vcrabfolaenden
Formular » . Wenn der Gesuchsteller nicht Besitzer
de« Hause » ist . für welcher die Anlage einer Gas¬
leitung gewünscht wird , so ist die Zustimmung des
betreffenden Hausbesitzers nachzuweisen.

Dem Gesuche ist eine Zeichnung im Maßstabe
von mindesten « 1 : 250 beizufügen , aus welcher die
Situation , der Kellcrgrundriß , sowie die Lage der
vorhandenen oder projectirten Entwässerungr-
kanäle ersehen werden kann und ferner , an welcher
Stelle die gewünschte Leitung eingesührt werden
soll . Die letztere ist im Allgemeine » mindesten«
5 Meter von den Kanälen und etwaigen anderen
Leitungen entfernt »u profectiren und entscheidet
lediglich die Verwaltung de» Gaswerk » , ob die
Leitung in der gewünschten Weise ausgeführt

werden kann , oder ob eine Verschiebung erforder¬
lich ist.

Die Herstellung größerer Einführungen zu
gewerblichen Zwecken u . s. w . kann abgelehnt oder
an besondere Bedingungen geknüpft werden.

Wenn der gewünschte 'Anschluß an eine be¬
stehende städtische Leitung nicht direct erfolgen kann,
hierzu vielmehr die Legung einer neuen Straßen-
leitung oder die Verlängerung einer bestehenden
Leitung erforderlich ist, so wird in jedem einzelnen
Falle die Entscheidung darüber Vorbehalten , ob
und unter welchen Bedingungen der Anschluß er¬
folgen und Gas abgegeben werden kann.

§ 3 . Herstellung der Gaseiurichtuugen.

a . Durch das Gaswerk herzustelleu.
Die bei Herstellung von Kaseinrichtungen er¬

forderlichen Rohrleitungen und zwar von dem
städtischen Hauptrohr hi ? zu den Gasmessern , die
Aufstellung der letzteren , sowie die Einrichtung zu
solchen Flammen , welche ohne Gasmesser benutzt
werden sollen , müsse » ausnahmslos durch Beauf¬
tragte des Gaswerks onsgesührt werden.

Sind derartige Einrichtungen dennoch ganz
oder theilweiie von anderer Seite ausgeführt , so
ist die Verwaltung des Gaswerks berechtiat , die
Abgabe von GaS so lange zu verweigern , bis die
betr . Tbeile wieder entfernt und durch solche ersetzt
sind , welche durch Beauftragte des Gaswerks aus-
geführt worden sind.

I » gleicher Weise dürfen Veränderungen oder
Aufbesscrnngen au den vorgedachtcn Einrichtnnae»
nur durch Beauftragte des Gaswerks ansgeführt
werden . Das Gleiche bezieht sich auf die Brenner
zu Flammen , deren Gasverbrauch nicht durch
Messer controllirt wird.

Tie Oeffnung einer außer Betrieb gesetzten
sabgemeldeten ) Leitung , a » ch wenn in derselben ein
Garmesser noch eingeschaltet sein sollte , darf nur
durch Arbeiter des Gaswerks erfolgen . Unterkeinen
Umständen dürfen Einrichtungen getroffen werden,
welche einen mißbräuchlichen GaSbezug ermöglichen:
findet dies dennoch statt , so erfolgt entsprechender
Antrag auf gerichtliche Bestreitung . In einem
solchen Falle ist die Verwaltuna de» Gaswerks
außerdem befugt , die betr . Einrichtungen zu ent-
str » en und die fernere Abgabe von Gar an den
Abnehmer z» verweigern.

b. Durch Private herzustelle « .
Alle übrigen im Nrivateigentbum gelegenen

und zur Fortleitnng und zweckmäßigen Benutzung
des bereits gemessenen Gase « dienenden Leitungen
und Einrichtungen können nach Maßgabe der hier¬
über jeweils bestehenden Vorschriften von sgch-
kundigennnd als zuverlässig bekannten Installateuren
ausgesübrt werde » , dürfen aber erst dann in
Benutzung genommen werden , nachdem deren
sachgemäße Anlage , die ausreichende Weite des
Röbrendurchmesier ? und die Dichtigkeit aller Tbeile
der Gasanlage seitens der Gaswerksverwaltuna
festgestellt worden sind . Die Verwaltung des
Gaswerks bebält sich das Recht vor . je nach Sach¬
lage eine Eantrole der ansgesührten Arbeiten
eintreten zu lassen und die Abgabe von GaS von
dem Nestiliat der Untersuchung abhängig zu machen,
allein sie übernimmt mit dieser etwaigen Eantrole
dem GaSabnebmer gegenüber keinerlei Verant¬
wortlichkeit für die Güte und Brauchbarkeit d- r
beraestellten Arbeit und auch keine Erlatzvsticht kür
etwa eintreteuden Schaden w - Mangelhaftigkeit
derselben.

Die durch eine solche Prüfung entstehenden
Selbstkosten bat der GaSabnebmer zu tragen.

An Privatleitnngen dürfen bei Vermeidung
sofortiger Gasabstellnng und Antragstellnna aus
gerichtliche Bestrafung keine Einrichtnngenauaebracht
oder Handlungen voraenommen werden , durch welche
ein nachtheiliger Einfluß ans die benachbarten
Leitungen ausgeübt werden kann.

8 4. EinrickitungS - u . Unterhaltungskosten.
Das Zuleitnnasrahr vom Hanpirabr bi « zur

Grenze des Privatarundstück « wird auf Kasten des
Gaswerks gelegt und unterhalten und verbleibt
Eiaentbnm des letzteren : ebenso verhält es sich mit
dem Gasmesser , für welchen nur die Kosten der
Aufstellung , sowie eine entsprechende Miethe zu
vergüten sind.

Der übrige Tbeil der Leitung von der Grenze
des Grundstücks bi» zu dem Aufstellnnasort de?
Gasmessers wird auf Kosten des Besteller « her¬
gestellt und unterhalten , wobei über die Notbwendig-
keit und den Umiang der vorzunehmenden Repara¬
turen lediglich die Verwaltuna des Gaswerks ent¬
scheidet .̂ Die Kost -n kür die Ausstellung de»
Gasmessers , die Herstellung der Verbindungen und
die Lieferung de« Hauptbahnens hat der betr.
GaSabnebmer zu tragen.

In den Fallen jedoch , in welchen in ein und
dasselbe Gebäude außer der einen noch eine weitere
Leitung cingeiübrt werden soll , oder wo der Ge»
snchsteller nicht Eiaentbümer des betr . Hanfes ist,
bat der Besteller die Gesammtkosten der Leitung
vom Hauptrohr ab und deren Unterhaltung z»
tragen.

Die Krößenverbältnisse dieser Einrichtungen
werde » nach Maßgabe der in den , Annieldegeinch
aemachten Mittbeilnngen über die Ansdehnnna der
Anlage von der Verwaltung des Gaswerk « fest-
gestellt.

Die hiernach zu erhebenden , von der Ver¬
waltung der Gaswerks festznsetzenden Beträge
werden nach Fertigstellung der betreffenden Ein¬
richtungen bei Beträgen über 30 Mk . dem Besteller
in Rechnung gestellt und sind alsbald , spätesten»
aber bei Vorzeigung der bezüglichen Quittungen
z» bezahlen , unbeschadet etwa zu erbebender Rekla¬
mationen . Beträge unter 30 Mk . sind bei Vor¬
zeigung der quittirten Rechnung fällig.

Der Verwaltung steht dar Recht zu , für die
richtige Zahlung der von dem Gaswerk aus¬
zuführenden Arbeiten und Lieferungen bei der
Anmeldung zum GaSbezug eine Cantion in der
ungefähren Höbe der Anlagekosten zu verlangen.

Bir zur vollständigen Zahlung aller Kosten
verbleibt die Leitung Eigentdum des Gaswerks
und ist die Einrichtung bis dahin nur als leihweise
überlassen zu betrachten.

Ergieht sich später aus Anlaß eines wesentlich
erhöhten Gasverbrauchs die Nothwendigkeit , einen
größeren Gasmesser aufzustellen oder das Zu-
leitungsrobr durch ein weiteres zu erleben , so er¬
folgen diese Arbeiten auf Kosten des Gaswerks.

8 5 . Control « - er Gaseiurickitungen.
Es steht der Verwaltung das Recht zu . die

Gasmesser und Rohrleitungen , sowie die Räume,
welche mit Gareinrichtungen versehen sind , von
Zeit zu Zeit nachznsehen , die sog . nassen Gasmesser
mit Wasser auffüllen , sowie den Verbrauch an
Gas , so oft da « erforderlich , controllircn zu lassen.
Der Garabnehmer ist verpflichtet , den Beamten
und Arbeiiern des Gaswerks behufs Vornahme
von Betriebsarbeiten jedweder Art den Zutritt zu
den Gasmessern , sowie zu allen Räumen , in welchen
sich KaSeinricktungen befinden , zu gestatten.

Die Garabnehmer haben dafür zu sorgen , daß
die Messer , wie auch die Hauptbühne stet « leicht
zugänglich bleiben . Werden bestehende Hindernisse
ans Verlangen der Gaswerksverwaltuna nicht als¬
bald beseitigt , so ist letztere ohne Weiteres be¬
rechtigt , die erforderlichen Arbeiten auf Kosten des
GaSabnehmers ansführen zu lassen.

8 6. Lieferung - es Gases,
a . Allgemeines.

Unter gewöhnlichen Verhältnissen siebt das
erforderliche Ga « zu jeder Tages - und Nachtzeit
den Garabnehmern zur Verfügung . Sollte das
Gaswerk sedoch durch BetriebSarbeiten . Betriebs¬
unfälle . FenerSgesahr , Arbeitsausstände , Natur¬
ereignisse , Krieg , überhaupt durch Ursachen , deren
Verbinderung nicht in seiner Macht stebt , in der
GaSbereitung oder Fortleitung des Gases zu den
Abnehmern behindert sein , so hört die Gaslieferung
lo lange auf . bis die Störungen beseitigt worden
sind , obne daß der GaSabnebmer irgendwelche
Entschädigung beanspruchen kann.

d. Gemeinschaftliche Einrichtungen.
Sofern die Gaseinrichtung des GaSabnehmers

mit den Hauvtröhren de« Gaswerk « nicht in
direkter Verbindung steht , sondern mit einer oder
mehreren Leitnngen nur ein gemeinsames Zu-
leitnngsrobr besitzt, oder erst durch einen von einem
anderen Abnehmer benutzten HaiiptgaSmesier ge¬
speist wird , also nur einen Tbeil der Gesammt-
einrichtungen bildet , so kann der betreffende GaS-
abnebmer keinen Anspruch gegen da « Gaswerk
aeltend machen , wenn ans irgend einer Veran¬
lassung die Zuführung de« Gases zu dem gemein¬
samen GaSznführunasrohr oder zu dem Haupt-
gasmesser versagt werden muß.

8 7 . Ermittelung der Größe des Gas-
Verbrauchs,

a . Durch Gasmesser.
Die Menge des abgegebenen Gase ? wird durch

Gasmesser ermittelt , welche dem Gaswerk eigen-
tbümlich gehören . Das letztere trägt die Kosten
für die Anschaffung und Unterhaltung der Messer,
wogegen die GaSabnebmer als Vergütung für
diese Unterhaltung und Entschädigung für die Ab¬
nutzung der Messer monatlich die nachstehenden
Vergütungen zu zahlen haben und zwar:

Mk . 0 .80 für einen 3-fl . Messer
.. 0 .35 „ 5
„ 9 .50 40 " ",
„ 0 .70 „ 20
„ 0 .90 „ PO l

1.15 „ 50
.. 1 .49 „ «0 ;;
„ 150 „ 39 „ „
.. 4 .99 .. 190 „
- 2 .50 „ 150 „

Syur die vassende Herstellung des Raume « , in
welchem der Gasmesser ausgestellt wird , sowie An¬
bringung der etwa erforderlichen Schutzvorricht¬
ungen gegen Beichädiguiigkn und Frost hat der
betr . GaSabnebmer in ausreichendem Maße zu
sorgen . Letzterer bat auch die Kosten - n tragen
für alle Beschädigungen , welche an den Messern in
Folae der Außerachtlassung der nothwendigen Vor-
sichtsmaßreaeln entstehen.

Das Ein - und Ausschalten , insbesondere aber
auch da « Versetzen von Gasmessern darf nur durch
Bedienstete des Gaswerks , keinesfalls durch einen
Privat -Jnstallateur , eriolaen.

Bei Zuwiderhandlungen erfolgt gerichtliche
Klage.

b . Durch Schätzung.
Wenn einzelneFlammen nur unter Anwendung

außergewöhnlicher Kosten und Umstände von einem
hinter dem Mesier liegenden Tbeil der Rohrleitung
gespeist werden können , w >e z. B . an Thorpfeilern
zu Landhansanlaaen , so können solche Flammen
von der Verwaltung de« Gaswerks auch vor dem
Messer abgerweiat werden . In so' chen Ausnahmc-
fällen wird die Größe d -S Gasverbrauchs nach der
Stundenzahl und Größe de» Brenners reip.
Regulator « ermittelt . Solche Flammen werden
lediglich durch die städtischen Laternenanzünder zu
den Zeiten angeiündet und aelöscht . »u welchen da?
Anzünden und Löschen der in der Nahe befindlichen
öffentliche » Laternen erfolgt.

o. Schadbaste Gasmesser.
Wird ein Gasmesser schadhaft oder zeigt der¬

selbe die verbrauchte Gasmeuge nicht mehr mit
Sicherheit an . io erfolgt nach Auswechselung diese«
Messer » alsbaldige Einschätzung des fraglichen

Verbrauch ? nach Feststellung und Abwägung der
maßgebenden Verhältnisse . Die Höhe dieser
Zählungsanfordcrung wird endgültig von der
Verwaltung de« Gaswerks festgesetzt.

Anträge auf Auswechselung eine« Gasmessers
mit der Behauptung , daß derselbe zu viel anzeige,
wird nur dann stattgcgebcn , wenn der Antragsteller
sich verpflichtet , die entstandenen Kosten für den
Fall zu zahlen , daß der Messer nicht mehr als
4 pCt . von der Richtigkeit abweicht.

8 8. Preis des Gases.
Der Preis des Gases zu allen VerbrauchS-

zweckeu beträgt für die Verbrauchsmonate April
bis cinschl . September 12 Pf . pro Cbm . und für
die Verbrauchsmonate Oktober bis einschl. März
16 Pf . pro Cbm ., wobei der Mindestvcrbrauch für
jeden Messer und jeden einzelnen Monat auf
6 Cbm . festgesetzt ist.
8 9. Vermeidung von Druckschwankuugen.

Bei Benutzung des Gases durch Gaskraft¬
maschinen muß die Leitung zwischen dem Messer
und der Maschine mit einer Vorrichtung zur Ver¬
hinderung der Druckschwanknngen versehen sein,
welche so ausreichend wirkt . daß bei der Vornahme
einer Untersuchung für keine Gangart der Maschine
an einem der hinter dem Gasmesser und vor der
Regulirungreinrichtnng anzubringenden Wasser-
Manometer oder Argandbrcnner sich Druck¬
schwankungen bemerklich machen . Die Rohrver¬
bindung an dem Manometer oder der nach Ab¬
nahme des Manometers in dem Auslauf des
Rohres eingeschranbte Stöpsel , wird durch «inen
Bediensteten de« Gaswerk « plombirt.

Die Verwaltuna des Gaswerks behält sich da»
Recht vor , die Zuführung des Gase « zur GaS-
kraftmaschine zu versagen oder die bereits em-
aerichtcte Zuführung zu unterbrechen , fall « die zur
Aufhebung der Drückschwankungen getroffene Ein¬
richtung sich später als ungenügend erweist.

8 10 . Zahlung der Rechnungen.
Monatlich wird von den Bed . ' steten des

Gaswerks der Gasmcfferstand ausgenommen , der
Verbrauch ermittelt und darüber zuzüglich de»
Betrages für Unterhaltung und Abnutzung der
Gasmessers dem GaSabnebmer eine mit dem
Stempel des Gaswerks versehene Quittung über
die zu zahlenden Beträge vorgelegt , welche sofort
bei Vorzeigung ohne Rücksicht auf eine etwa zu
erhebende Reclamation einzulösen ist.

Eine etwaige Reclamation ist entweder mündlich
oder schriftlich unter eingehender Begründung bei
der Verwaltuna de« Gaswerk » einzureichen.

Werden die fälligen Beträge ohne Erfolg rn
Anforderung gebracht , so hat die Verwaltung de»
Gaswerks , unbeschadet der event . Zwangsbeitreibung
der Rückstände int Verwaltungswege dar Recht,
ohne jede Aufkündigung die Leitung abzuschließen,
den Messer zu entfernen und nicht eher wieder zu
öffnen , bis die rückständigen Beträge und die mit
der Abstellung nnd Wiedercinschaltung der Leitung
und de» Messers verbundenen Kosten vorweg gedeckt
worden sind.

Die Verwaltung des Gaswerks bat , abgesehen
von dem Fall des 8 4 , Abs . 6 , zu jeder Zeit dar
Recht , für ihre Leistungen in Bezug anf Gar-
ziiführung pp . eine von ihr nach Höhe und Art zu
bestimmende Kaution zu verlangen und vor
ordnungsmäßiger Bestellung dieser Kaution jede
weitere Leistung zu versagen.

Die Rückgabe der Kaution bat erst nach
Deckung aller Forderungen de» Gaswerks für
GaSbezug und Messermietbe zu erfolgen . Auch
kann sich die Verwaltung des Gaswerks aus der
Kaution für ihre jeweiligen Ansprüche befriedigen,
obne daß es eine ? gerichtlichen Verfahrens oder
einer voraängiacu Benachrichtigung des Kautions¬
bestellers bedarf.

8 11 . Beseitigung der Privatleituuge « .
Wird eine Privatabzweigung länger als zwei

Jahre hindurch nicht benutzt , so kann dieselbe,
soweit sie im öffentlichen Eiaenthum liegt , durch
die Verwaltung des Gaswerks ganz oder theil-
weise entfernt werden . Eine spätere Wieder-
anmeldung zum Gasbeznge wird nur dann berück-
sichtiat .wenn gleichzeitig die mitder Wiederherstellung
der Anlage verbundenen Kosten bezahlt werden.

12 . Beendigung deS Gasbezuges.
» . Durch Abmeldung.

Der Kasabnebmer ist verpflichtet , sobald er
ans den ferneren Gasbezug verzichtet , dieses der
Verwaltuna mündlich oder schriftlich anzuzeigen
und die rückständigen Beträge zu zahlen . Meldet der¬
selbe die Gasbenutzung nickt ab , sa bleibt er so
lanae für die Bezahlung auch de« von seinem
Rachiolger verbrauchten Kaie ? vervflicktet bis diese
Anzeige erfolat oder der Uebcraang der KaSein-
ricktnngen ans einen anderen Gasabnehmer von
letzterem bei der Verwaltung des Gaswerks ange¬
meldet worden ist.

d. Durch zwangsweise Aufhebung.
Der Verwaltung siebt dar Recht zu , in den

Fällen , in welchen gegen eine der vorstehenden
Bcstimmnngen gefehlt wird , ohne vorherige richter¬
liche Entscheidung oder Kündignng den Karbezug
in der ibr geeignet erscheinende » Weile obne
Weiteres zu unterbrechen , oder nach ihrem Ermessen
eine Conventionalstrafe bis zum Betrage von
30 Mk . festzusetzen.

8 13 . Acuderungen vorstehender
Bcstimmnngen.

Der Magistrat behält sich das Recht vor,
Aendernngen oder Zusätze nn und zu diesen Be¬
stimmungen eintreten zn lassen , wenn hierzu dar
Bcdürfniß vorzuliegen scheint : solche Aenderungen
erhalten einen Monat nach erfolgter Bekanntmach¬
ung ihre Gültigkeit
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Preise für Naturalien und andere Lebensbedürfnisse zu Wiesbaden
vom 11. bir einschl. 17. August 1902.

HöckU. Niedr.
Preis. PrnS.

I. Irnchlmarkt. AI A A
Hafer . p. 100 ff. I960 19,20
Stroh . 100 ,. 560 Ö—
Heil . :: ioo 7 — 4 80

II . -Uiellmarkt.
Schsen: I. Qualität . p. 50 ff. 74- 70

N. 50 68|— 66 —
Kühe: I. Qualität . p. 50 „ 66 — 64—

11. „ . „ 50 .. 60- 58 —
Sckweine . p. . 1 32 1 20
Kälber. 160 1 40
Hammel . . „ 1'28 1 20

III . WictuaNe,,.
Butter . p. ff. 240 2 —
Eier . p. 25 St. 1!Ö0 1 25
Handföle . 100 „ 71— 4 —
Fabrikfüle . 100 „ 4:— 3 —
Eßfartoffeln . . . p. 100 ff. 12— 10—
Neue Kartoffeln . . . p. ff. ~ 7 — 6
Zwiebeln. —il6 — 16
Zwiebclu. p. 50 ff. 7;— 7
Blumenkohl . . . . p. St. —Iso— 45
Kopfsalat .. —16 — 5

Wiesbaden , den 16. August 1902.

Höchst. Medr.
Preis. Preis.
* A *

Gurken . p. St. — 12 — 8
Spargel . p. ff. —— ——
Grüne Bohnen — 40 — 30
Grüne Erbsen . . „ — 50 —45
Wirsing . „ — 25 —20
Weißkraut . , „ —25 — 15
Rotbkrant . „ „ — 2o — 20
Neue gelbe Rüben . . . „ „ .— 30 — 22
A' riße Rüben . . „ — 20 — 18

20 18
Römisch-Kohl . „ „ — — —
Petersilien . . „ — 40 — 8b
Borrc . p. St. — 4 — 3
Sellerie. — 10 — 8
Kirschen . p. ff. 70 — 60
Saure Kirschen — —
Erdbeeren . „ „ 2 40 2 —
Himbeeren . . 11— — 80
Heidelbeeren . „ „ 50 — 46
Stachelbeeren. . —56 — 48
Jobannirbecren i60 — 55
Aepfel. . . —!60 !—.16

Birnen . p. ff.
Zwetschen . . .
Eine Kan? .
Eine Ente.
Eine Taube.
Ein Halm.
Ein Hub» .
Ein Feldbubn.
Aal . p. ff.
Deckt . „ „
Backfisch- . „ „

IV. Arod und Mehl.
Schwarzbrod: Langbrod p. 0,»ff.

L.
Rundbrod ' 0,» ff.

2.
Weißbrod: 1 Wasserweck. .

b. 1 Milchbrödchen.
Weizenmehl: No. 0 . p. 100 ff.

„ I . „ 190 „
. II • . 100 .

1Höchst.Preis.
Niedr.
Preis.

A A
— 80 — 60

6 50 6
3 — 2 80

— 70 — 60
1 60 1 20
2 — 1 70

3 60 3 10
240 2 —

—|S0 — 50

15
52
13
45
3
9

32 60
28'—
26:—

Noggenmehl: No. 0 . p. 100 ff.
.. I . . 100 „

V. Nleil « .
Ochsenfleisch: von der Keule p. ff.

Banckffeisch . „ „
ffub- oder Rindfleisch . . „ „
Schweinefleisch. .
Kalbfleisch . „ „
Hammelfleisch. „ „
Schaffleisch . *
Dörrfleisch . „ „
Solberfleisch. „ „
Schinken . . .
Sveck(geräuchert) . . . . . .
Schweineschmalz
Nicrenfett . „ *
Schwartenmagen: frisch. . . »

. geräuchert„ „
Bratwurst.
Fleischwurst. „ „
Leber-u. Blutwurst : frisch „ „

geräuchert . ..
Städt . Accisc-Amt

Höchst.
Preis.

’Jitebr.
Preis.

*1 A m A
25 24 50
22 50 22 —

1 52 1 44
1 36 1 28
1 36 1 32
1 80 1 60
1 60 1 40
1 40 1 20
1 10 1 —

1 80 1 60
1 80 1 60
2 — 1 84
1 84 1 80
1 80 1 60
1 — — 80
2 — 1 60
2 _ 1 80
1 80 1 60
1 60 1 40

96 — 96
2 — 1 80

Beschluss.
Bon dem Feldwege zwisckcn der Emser- und

Dbilippsbergerstraße. No. 9180 des Lagerbuchs,
wird der auf dem Plane mit rotbcr Farbe an¬
gelegte Theil von A—B nack ordnungsmäßiger
Durchsüdrung der gemäß 6 57 des Zuständig-
keitrgesetzeS vom 1. August 1883 eingelcitctcn Ver¬
fahrens hierdnrck eingezogen. *

Wiesbaden , den8. August 1902.
Der Oberbüraermcilter. In Bertr . : Körner.

Bekanntmachung.
Die Liste der stimmberechtigte « Bürger

der Stadt Wiesbaden liegt in der Zeit vom
15. bis 30. August er. im Rathhaule, Zimmer
No. 5. während der gewöhnlichen Dienststundcn
zur Einsicht offen. Während dieser Zeit kann' jeder
Stimmberechtigte gegen die Richtigkeit der Liste bei
hem Magistrat Einspruch erbeben. *

Wiesbaden , den 12. August 1902.
Der Magistrat. In Vertr.: Hest.
Bekanntmachung.

Nachdem das Statut der Wagner-Zwangs-
Innung zu Wiesbaden für den Bezirk der Gemeinde
Wiesbaden und den Bezirk der Gemeinden des
Landkreise« Wiesbaden die Genehmigung der
Bezirksausschuffes gefunden bat, werden diejenigen,
welche das Wagnergewerde als stehendes Gewerbe
selbstständig betreiben, zn einer Bersammlnng be¬
rufen ans Sonntag , den 31 . Anqnst l . A. ,
Vormittags 11 Uhr , im Ratyhanse,
Zimmer No . 1«.

Tagesordnung: Coustitnirung der Innung
und Wahl des Jnniinasvorstandes, sowie tdnnlickst
auch der Inhaber der übrigen JuuungSämtcr.
(88 35 und 36 de» Jiinunasstatut ».)

Pünktliches und vollzähliger Erscheinen darf
unter Hinweis auf die Strafbestimmung im
8 22, Absatz2 des Statuts erwartet werden. *

Wiesbaden , den 10. August 1902.
_ Der MaaistratS -Eommistar.

Bekanntmachung.
Die frei gewordene Stelle eines Direktors der

städtischen Wasser-, Gas - u . Elektrizitäts¬
werke ist baldmöglichst wieder zu besetzen. Mit
der Stelle ist ein vensioiiSsäbigeS Gehalt, an-
fangend mit 8000 Mk.. und steigend von 3 zu
3 Jahren um je 500 Mk. bis zu 10,000 Mk., ver¬
bunden. Im Uebrigen werden die Anstellungs-
Verhältnisse nach dem betr. Statut für die
Gcmeindebeamten der Stadt Wiesbaden geregelt.

Nur solche Bewerber werden zugelassen, welche
ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen in jedem
der drei Betriebe (Wasser, Gas und Elektrizität)
Nachweise» können und wenigstens in einem der
drei Betriebe bisher eine leitende Stellung ein¬
genommen haben. Besonders aeeigneten Be¬
werbern kann der Eintritt in eine höhere Gehalts¬
stufe als 8000 Mk. bewilligt werden. — Be¬
werbungen find *

bis znm 1. September l . I.
einzureichen.

Wiesbaden , den 30. Juli 1902.
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Der Gärtner Aohann Schmidt , geboren

am 17. Oktober 1872 zn Springen , zuletzt Biilow-
straße 11, H. 2 wohnhaft, entzieht fich der Für¬
sorge für seine Familie, sodaß dieselbe ans öffent¬
liche» Mitteln unterstützt werden muß.

Wir bitten um Mitthcilung seines Aufent¬
haltsorte?. *

Wiesbaden , de» 14. August 1902.
Der Magistrat . Armenvcrwaltnng.

Bekanntmachung.
Da « städtische Leihhaus ist geöffnet im Sommer

Bormittag« von 8—12 und Nachmittags von
2—6 Uhr, im Winter Vormittag» von 8—12 und
Nachmittag« von 2 Ubr ab bis zum Eintritt der
Dunkelheit. Es wird darauf aufmerksam gemacht,
daß für Psänder, die durch die Vermittelung der
Taxatoren und Mäkler verletzt oder aurgelöst
werden, letzteren eine Extraacbühr, welche bei Aur-
löumaen für jedes Pfand 40 Pf . beträgt, zn zahlen
ist. Interessenten, welche diese Unkosten vermeide»
wollen, müssen die Geschäfte im Leihhause vor¬
nehmen. *

Wiesbaden , den 10. Juli 1902.
Die LeihhanS -Depntation.

Städtisches Leihhaus zn Wiesbaden,
Ncngasse « .

Wir bringen hiermit zur öffentlichen ffcnntniß.
daß da» städtische Leihhau» dabier Darlehen aus
Pfänder in Beträgen von 2 Mk. bi« 2100 Mk.
aus jede beliebige Zeit, längsten» aber auf die
Dauer eine» Jahre », gegen 10 pCt. Zinsen giebt
und daß die Taxatoren von N—10 Ubr Vor¬
mittags und von 2—3 Uhr Nachmittags
t-n Leihhaus anwesend sind. *

Die SeibbauS -Dcpntation.

Zum Schntzeder Feuer -Telegraphen.
Die 88 317 und 318 de« Deutschen Reick»-

Strafgesetzbuches bedrohen denjenigen, welcher gegen
eine, zu öffentlicken Zwecken dienende Telegrapben-
Anstalt vorsätzlich oder fahrlässiger Weise Hand¬
lungen begebt, welche die Benutzung dieser Anstalt
verhindern oder stören, mit Gefängnißstrafe bir zn
3 Jahren , bczw. mit Geldstrafe bis zu 900 Mk.
Indem wir hiermit daraus aufmerksam machen,
daß auch der hiesige Fcuer-Telearaph als eine zu
öffentlichen Zwecken dienende Telearaphcn-Anstalt
anzusehen ist, weisen wir gleichzeitig darauf bin,
daß eine Verhinderung oder Störung in der Be¬
nutzung dieser Anstalt unter Anderem dadurch ver¬
ursacht werden kann, daß die Isolatoren oder die
Leitungsdrähtc beschädigt, oder daß durch Ver¬
schlingung der Drähte sogenannte Erdverbindungcn
herbeiqesührt werden.

Solche Erdverbindnnaenkönnen dadurch ent¬
stehen, daß die Leitnngsdräbte mit Tüchern. Vor¬
hängen, Fahnen, Baugerüsttheilc» und dergl. in
Berührung gebracht oder durch Ziehen von Leitungen
anderer elektrischer Anlagen des Feuer-Telegraphen-,
der Feuer-Telephone- und Alarmleituugen verwickelt
werden.

Es liegt daher alle Ursache vor, bei
Einrichtungen von Baugerüsten, sowie bei der
Dekoration von Häusern und Straßen und Her¬
stellung elektrischer Anlagen jede Beschädigung der
Telegraphenleitung und jede Berührung der Drähte
sorgfältig zu vermeiden.

In allen Fällen aber werden im Jntereffe der
Feuersicherheit unserer Stadt die Geschäftsleute und
Hausbesitzer, welche eine derartige Beschädigung
veranlaßt oder wahrgenommen haben, ersucht, die«
sofort auf der Feuerwache, Neugaffc 6 , anzeigcn
zn wollen, damit die umgehende Beseitigung des
Betriebsbinderniffes durch de-, städtischen Brand-
Director veranlaßt werden kann. *

Der Brand -Direetor.

Aceise -Rülkvergütnug.
Die AcciserückvergütungSbeträge ans vorigeiu

Monat sind zur Zahlung angewiesen und können
gegen Empsangsbestättanng im Laufe dieser Monats
in der Abfcrtigungsstelle, Neugasse6 ». Part ., Ein-
ncbmcrei, während der Zeit von 8 Vormittags bi?
1 Nachmittags und 3—6 Nachmittag» in Empfang
genommen werde».

Die bis zum 31. d. Mts . Abends nicht er¬
hobenen Acciserückvergütungen werden den Em¬
pfangsberechtigten abzüglich Postporto durch Post¬
anweisung übersandt werden. *

Wiesbaden , den9. August 1902.
Städtisches Aeeise-Amt.

Verdingung.
Die Ausführung der Schreinerarbeiten für

den Neubau des Volksbadc« an der Noonstraßc
Hierselbst soll im Wege der öffentlichen Aur¬
schreibung verdungen werden.

Angebotsformularekönnen während der Vor-
mittaaSdienststunden im Rathhansc.Zimmer No. 41,
eingesehen, anch von dort gegen Baarzahlung oder
bestellgeldsreie Einsendung von 1 Mark und zwar
bis znm 21. August 1902 bezogen werden. Ver¬
schlossene und mit der Aufschrift„H. A. 107" ver¬
sehene Angebote sind spätestens bis

Samstag , den 23 . August 1902,
Vormittags 10 '/- Uhr,

hierher einzureichen. Die Eröffnung der Angebote
eriolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter. Nur die mit dem vorgeschriebcnen und
ausgesüllten VerdingnngSformular eingereichten
Angebote werden berücksichtigt. ZuschlogSfrist:
30 Tage. *

Wiesbaden , den7. Angnst 1902.
Stadlbauamt , Abtheilnng für Hochbau.

Verdingung.
Die Anlieferung und Verlegung der Fcnster-

abdeckplattcn ans „ Belgischem Granit"
oder ans einem geeigneten „Kunstmaterial"
für sämmtlicke Räume der Neubaues Guten¬
bergschule hierselbst soll im Wege der öffentlichen
Ausschreibung verdungen werden.

Angebotrformulare können während der Vor-
mittagsdienststunden im Zimmer No. 41 eingesehen,
die Verdingungsunterlagen auch von dort unent¬
geltlich und zwar bis znni 20. August d. I.
bezogen werden. Verschlossene und mit der Auf¬
schrift „H . A . 108 " versehene Angebote find
spätesten« bis

Samstag » den 23 . August 1902,
Vormittags 11 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und aus-

gefüllten Verdingnnasformular eingercichten An¬
gebote werden berücksichtigt. *

.Znschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden , den 11. Angnst 1962.

Stadtbauamt , Abtheilnng für Hochbau.

Verdingung.
Die Aiirführnua der Glaserarbeilen für den

Neubau deS VolkSbadeS an der Roonstraße
hierselbst soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung
verdungen werden.

Angebotrformulare können während der Vor-
mittaardienststlinden im Rathhause, Zimmer No. 41,
eingeseben, auch von dort gegen Baarzahlung oder
bestellgcldfreic Einsendung von 1 Mark und zwar
bis znm 23. August d. I . bezogen werden.

Im letztere» Falle sind die Postanweisungen
an unseren technischen Sekretär Anderst zu richten.

Verschlosseneu. mit derAufschrift„ H. 2l . 109"
versehene Angebote sind spätestens bis

Montag , den 25 . August 1902,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Rur die mit dem vorgeichriebenen und ans¬

gefüllten Verdingnnasformnlar eingercichten An¬
gebote werde» berücksichtigt. *

Znschlagsfrist: 30 Tage.
Wiesbaden , den 11. August 1902.

Stadtbauamt , Abtheilung für Hochbau.

Verkauf.
Gegenstand des Verkaufs sind:

a) Die Schuppen- und Remisen- rc. Gebäude
auf dem jetzigen Adlerterrain und

b) die Gebäude Webergaffe 58 (die mit a
bi» u bezeichneten Gebäude im auf-
fliegenden Lageplan)

sollen im Wege der öffentlichen Ausschreibung ver¬
kauft werden.

Angebots-Formulare, Verdingungs-Unterlagen
»nd Lageplan können während der Vormittags-
diciiststundcil auf dem Büreau für Gcbäudeuntcr-
haltnng, Friedrichstrabe 15, Zimmer No. 1, ein¬
geseben. die VerdiiigungSiinterlaae» auck von dort
gegen Baarzahlung oder bestellgeldfreieEinsendung
von 25 Pf ., und zwar bi» zum 23. August er.,
bezogen werden. Verschlaffene und mit der Auf¬
schrift „G . U. 14 Oeff." versehene Angebote
sind spätestens bis

Montag , den 25 . August 1902,
Vormittags 11 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschricbene» und anr-

aesüllten VerdingnnaSsormular eingereichten An¬
gebote werde» berücksichtigt. ~ *

Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden , den 12. Angnst 1902.

Stadtbauamt . Abtheilnng für Hochbau,
Büreau für Gcbäudeunterhaltung.

Verdingung.
Die Ausführung der Schreiner-Arbeiten für

die Erweiterung der Leichenhalle auf dem alten
Friedhof au der Plattcrstraße hierselbst soll im Wege
der öffentlichen Aurschreibungverdungen werden.

Angcbotssormillare, Verdingungsunterlagen
und Zcichnungc» löiinen wädrend der VormittagS-
dicnststliiideii auf dein Büreau für Gebäudc-
uutcrhaltung. Friedrichstraße 15, Zimmer No. 1,
eingeschen, die Verdingungsunterlagen auch von
dortgeqenBezablung oder gestellgeldfreie Einsendung
von 25 Pf . und zwar bis zum 23. August er.
bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift
„G . U. 13 Oeff." versehene Angebote sind
spätersten? bis

Montag , den 25 . August 1902,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinende» Anbieter.
Nur die mit dem vorgcschriedcncn und aur-

gefüllten Vcrdingungsforninlar eingercichten An¬
gebote werden berücksichtigt. *

Znschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden , den 12. August 1902.

Stadtbauamt . Abtheilnng für Hochbau,
Büreau für Gebäudeunterhaltung.

Ausschreibe ».
Lieferung von Dienstkleidern.

Die Lieferung von 23 Winter-lleberröcken,
29 Tuchhosen und 3 Tuch-Juppen für Bedienstete
der Kurverwaltung soll vergeben werden. Lieferungs-
Termin 1. Oktober 1902. Angebote mit der Aus-
schrist „Submission ans Dicnstkleider" sind bi»

Dienstag , den 28 . Angnst 1902,
Vormittags 10 Uhr,

postmäßig verschlossen unter Bcisügiing von Stoff¬
mustern bei der Unterzeichneten Stelle einzureichen.
Die Lieseriingsbedingungkn können ans dem Büreau
der Unterzeichneten Verwaltung (Kurhaus) ein¬
gesehen werden. *

Wiesbaden , den 1. Angnst 1902.
Städtische Knr-Verwaltuna.

Verdingung.
Die Arbeiten zur Herstellung eines circa

197 lfd. m langen Bctonrohr -Canales (Profil
87,5/25 cm) im Kaiier-Friedrich-Ring (Südwestsettc),
von der Niederwaldstraßedi» zur Schierstemer-
straße, sollen im Wege der öffentlichen AuSschrcrbung
verdungen werden.

Zeichnungen können während der VormittagS-
Dicnststunden im Rathhause, Zimmer No. 72, em-
gesehcn, die VerdingungsunterlagenZimmer No. 57
gegen Baarzahlung oder bestellgeldfreie Einsendung
von 50 Pf . bezogen werden. „ ...

Verschlossene und mit entsprechender Aufschrift
versehene Angebote sind svätesten« bis

Dienstag , den 26 . August 1902,
Vormittags 11 Uhr,

hicrber einzureichen, zu welcher Zeit die Eröffnung
der Angebote in Gegenwart der etwa erscheinenden
Anbicter erfolgt.

Nur die mit dem vorgeschriebenen und au»-
gefülltcn Verdingnnasformular cingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt.

Ziischlagsfrist: 3 Wochen.
Wiesbaden , den 12. August 1903.

Stadtbauamt,
Abtheilnng für CanalisationSwese « .

Snipripirle WeittbergSMIe
ans Tannen -, Lärchen « oder Kiefernholz.

Für die Königlichen Domanial -We »« -
berge im Rheingau , sowie zu Hochheim am
Mai » soll bei der unterfertigten Stelle, Herrn-
gartenstraste 7, die Lieferung von:

a) 25.000 Stück kreosotirtcn Pfählen.
b) 97,000 Stück cyanisirten oder mit Kupfer-

Vitriol imprägnirten Pfäblen
im Submissiouswege vergeben werden.

Termin bicrzu ist anberaumt aus Montag,
den 25 . August d. I . , Vormittag » 11 Uhr.

Offerten mit entsprechender Bezeichnung auf
dem Briefumschläge wolle man bis zu diesem
Termine anher entsenden; später eingehende bleiben
»nberücksichtiat.

Die Lieferungs-Bedingungen liegen bierselbst
zur Einsicht offen, können aber anch gegen 50 Vs.
von vier bezogen werden. V271

Wiesbaden , den 13. Auaust 1902.
Königliches Domänen -Reutamt.

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dampfschifffahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich Morgens6.25 bis Cob-

lenz, 8, 9.25(Schnellfabrt „Borussia“ u. „Kaiserin
Auguste Victoria“), 9 50 CScbnellfabrt„Hansa“
und Niederwald“). 10.20, 11.20 (Pchnellfahrt
.Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm Kaiser und
König“), 12.50 bis Köln. Mittags 3.20 (nur an
Sonn- u. Feiertagen) bis Bingen, 4.20 bis Neuwied.
Abends6.20, 6.35 l'Güterschiff) bis Bingen. Nach"
mittags 2.25 bis Mannheim. Morgens 10.20 bis
Düsseldorf und Rotterdam. Gepäckwagen von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens 7'/» Uhr.
Billets u. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. F 329

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich,

Wilhelmstrasse 50.) F330
Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linien:
S.-D. „Trave“ nach Genua, 15. Aug. 9 Uhr Vm.
in Genua. S.-D. „K. Mar. Ther.“ nach Newyork,
13. Aug. 5 Uhr Nm. in Newyork. S.-D. -Kronp.
Wilh.“ nach Newyork, 13. Aug. 6.50 Uhr Nm.
Ton Cherbourg . D. „Brandenburg “ nach Bremen,
13. Aug. 2 Uhr Nm. von Baltimore. D. „Grosser
Kurfürst“ nach Bremen, 14.Aug. 12 Uhr Mittags
von Newyork. D. „Frankfurt “ nach Galveston,
14. Aug. 8 Uhr Vm. in Baltimore. D. „Barba¬
rossa“ nach Newyork, 14. Aug. 11 Uhr Vm. in
Newyork. D. „Breslau“ nach Baltimore u. Galv.,
15. Aug. 12' /, Uhr Nm. Borkum-Riff passirt. —
Cuba-, Brasil- und La Plata -Linien : D. „Heidel¬
berg“ nach Bremen, 14. August in Bremen. D.
„Crefeld“ nach Vigo, Antw., Bremen, 14. August
Las Palmas passirt. D. „Bonn“ nach Lissabon,
Rotterdam, Antwerpen, Bremen, 14. August St.
Vincent passirt. D. „Wittenberg“ nach Bahia,
13. August von Santos. D. „Dresden“ nach
Brasilien, 14. Aug.von Antwerpen. — Ost-Asien-
u. Australien-Linien: D. „Prinz Heinrich“ nach
Bremen, 16. Aug. von Southampton. D. „Kiaut-
schou“ (Hnmburg-Amerika-Linie) nach Bremen,
13. Aug. von Penang. D. „Bayern“ nach Ham¬
burg, 14. Aug. in Shanghai. D. „Prinzess Irene“
nach Ost-Asien, 14. August in Singapor®. D.
„Freiburg“ nach Ost-Asien, 12. Aug. in Penang.
D. „Bamberg“ nach Ost-Asien, 18. Äug. in Hong¬
kong. D. „Karlsruhe“ nach Bremen, 14. Aug.
von Fremantie . D. „Oldenburg“ nach Australien,
14. August in Antwerpen.
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